
Verkehrssicherungspflicht für Gartenteich

Nach den in der Rechtsprechung entwickelten Grundsätzen muss derjenige, der eine Gefahrenquelle 
schafft oder andauern lässt, alle nach Lage der Verhältnisse notwendigen und zumutbaren 
Vorkehrungen treffen, um eine Schädigung anderer möglichst zu verhindern.

So muss also jeder Grundstückseigentümer wirksame und auf Dauer angelegte Schutzmaßnahmen 
ergreifen, um Kinder vor Unfällen als Folge ihrer Unerfahrenheit und Unbesonnenheit zu schützen, 
wenn ihm bekannt ist oder bekannt sein muss, dass Kinder sein Grundstück – befugt oder unbefugt – 
zum Spielen benutzen und die Gefahr besteht, dass sie sich dort an gefährlichen Gegenständen zu 
schaffen machen und dabei Schaden erleiden können.

In einem Fall aus der Praxis war eine Wohnanlage, die mehrere Gebäude umfasst, in einer offenen 
Bauweise mit einem zentralen Teich gestaltet. Einige der Gebäude sind auf Stelzen über dem Wasser 
errichtet. Obwohl der Teich teilweise durch einen Zaun gesichert war, blieb er an einigen Bereichen 
ungeschützt und zugänglich. Der Vermieter informierte die Mieter schriftlich über mögliche Gefahren, 
ergriff jedoch keine zusätzlichen baulichen Maßnahmen zur Sicherung dieser Bereiche. Dann kam es 
zu einem tragischen Unfall.

Ein zweijähriger Junge fiel in den ungesicherten Teich und erlitt schwerste Verletzungen. Das Gericht 
verurteilte den Vermieter der Wohnanlage zur Zahlung von 75.000 € Schmerzensgeld plus 
Schmerzensgeldrente. Die Richter bewerteten dabei einerseits die schuldhafte Verletzung der 
Verkehrssicherungspflicht des Vermieters (bewusst unterlassene Sicherung der Gefahrenquelle) und 
andererseits die Aufsichtspflichtverletzung der Eltern. 

Alle Beiträge sind nach bestem Wissen zusammengestellt.
Eine Haftung für deren Inhalt kann jedoch nicht übernommen werden.
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